
nicht zu einer Übereinkunft kam, auf Rechtspflichtver
letzungen von Vertretern des Gesundheitswesens zu
rückzuführen sind.
Nicht minder rechtsirrig ist die Auffassung des Be
zirksgerichts, wonach „ein Teil der Schuld auch beim 
Kläger“ vorliege, so daß diesem nicht in vollem Um
fange der Schadenersatz zugebilligt werden könne. In
soweit kann es dahingestellt bleiben, ob sich der Klä
ger — wie das Bezirksgericht meint — wegen unbezahl
ten Urlaubs nicht an den Ärztlichen Direktor des 
Krankenhauses hätte wenden sollen, anstatt einen sol
chen Antrag, wie tatsächlich geschehen, beim Kreis
arzt zu stellen. Auf keinen Fall hat dieser Antrag an 
den Kreisarzt aber, wie das Bezirksgericht folgert, zu 
einer mißverständlichen Situation beigetragen. Das Ge
genteil ist der Fall. Der Antrag auf unbezahlte Freistel
lung von der Arbeit war eindeutig auf den Monat 
März 1970 bezogen. Er war, wie es der Kläger formu
lierte, diktiert von dem Bestreben, „nicht in den Ver
dacht zu geraten, die Situation auszunutzen und für zu 
geringe praktizierende Tätigkeit“ ein Gehalt zu bezie
hen, zumal „auf diese Weise der Möglichkeit aus dem 
Weg gegangen“ würde, „daß die frisch gesetzten Öfen 
allzu schnell angeheizt“ werden müßten. Wie in die
sem Vorschlag, der durchaus angebracht erschien und 
zu dem der Kläger nicht verpflichtet war, ein schuld
haftes Verhalten liegen soll, bleibt unerfindlich.
Zusammenfassend ist mithin vorerst festzustellen: Bei 
der Aussprache haben sich die Vertreter des Betriebes 
nicht schuldhaft verhalten, so daß dem Kläger hieraus 
kein Rechtsanspruch nach § 116 GBA erwächst. Ande
rerseits liegen auf seiten des Klägers keine Rechts
pflichtverletzungen vor, so daß dessen etwaige An
sprüche nicht aus diesem vermeintlichen Grund gemin
dert werden können.

Nun ergibt sich aber bei der gegebenen Sachlage schon 
jetzt, daß dem Kläger auf jeden Fall weitergehende 
Ansprüche gegenüber dem Verklagten zustehen als sie 
bisher durch das Bezirksgericht zuerkannt wurden; 
denn feststeht, daß in der fraglichen Zeit wegen der 
Unbeheizbarkeit der Praxisräume eine ordnungsgemäße 
Durchführung der Sprechstunden nicht gewährleistet 
war und daß dem Kläger vorübergehend eine andere 
Tätigkeit am gleichen Ort nicht übertragen wurde. 
Diese Situation hat der Kläger nicht zu vertreten. Viel
mehr war es Aufgabe des Betriebes, entweder für eine 
Beheizbarkeit der Praxisräume zu sorgen oder aber, 
soweit dies nicht möglich war, den Kläger am gleichen 
Ort mit einer anderen Aufgabe zu betrauen. Da dies 
nicht geschehen ist, wird folglich zu klären sein, ob ein 
Fall einer Betriebsstörung gegeben ist, der eine Aus
gleichszahlung auf der Grundlage des § 29 GBA recht- 
fertigen würde.
Ansatzpunkte zur Klärung dieser Frage sind zwar in 
der bezirksgerichtlichen Entscheidung angedeutet. Die 
hierfür rechtserheblichen Tatsachen sind jedoch nicht 
weiter aufgeklärt worden, und es wird aus der Ent
scheidung auch nicht ersichtlich, inwieweit aus der vom 
Bezirksgericht angenommenen Sachlage Rechtsfolgen 
abgeleitet wurden.
So begnügte sich das Bezirksgericht mit der Feststel
lung, das Krankenhaus sei seiner Verpflichtung, gemäß 
§ 20 GBA alle Bedingungen für eine hohe Arbeits
leistung des Klägers zu schaffen, insoweit nicht nach
gekommen, als es nicht rechtzeitig dafür gesorgt habe, 
daß in der Heizungsperiode 1969/70 die Beheizung der 
Räume der zahnärztlichen Praxis gesichert war. Es 
übte auch Kritik am Verhalten des Klägers, der über 
die Mitteilung an den Verwaltungsleiter hinaus nicht 
auch den Ärztlichen Direktor des Krankenhauses ent
sprechend informiert hatte. Es wird aber nicht klar,

welche Bedeutung das Bezirksgericht diesen Feststel
lungen für die Berechtigung des Klaganspruchs bei
mißt.
Diese Mängel werden nunmehr durch das Bezirks
gericht in einer erneuten Verhandlung zu beheben sein, 
wobei es notwendig ist, auf folgendes hinzuweisen:
a) Die Tatsache, daß der Verwaltungsleiter des Kran
kenhauses bereits am 18. März 1969 vom Kläger schrift
lich darüber informiert wurde, daß die Öfen in seiner 
Praxis nicht in Ordnung seien, aber bis zum 3. Februar 
1970 die Praxisräume noch immer nicht beheizbar wa
ren, muß nicht ohne weiteres für ein Verschulden des 
Betriebes und damit für eine Schadenersatzverpflich
tung nach § 116 GBA sprechen. Insoweit bedarf es wei
terer Sachverhaltserörterungen.
b) Daß der Kläger neben dem Verwaltungsleiter nicht 
auch den Ärztlichen Direktor des Krankenhauses all
seitig über die Situation in der Staatlichen Zahnarzt
praxis informiert hat, mag zwar in der gegebenen Si
tuation- nicht angebracht gewesen sein. Rechtsnachteile 
können hieraus für den Kläger jedoch nicht abgeleitet 
werden. Das Bezirksgericht kommt insoweit selbst zu 
dem richtigen Schluß, daß es Sache des Verwaltungs
leiters gewesen wäre, die Ofenangelegenheit dem Ärzt
lichen Direktor, dem Kreiszahnarzt und dem Kreisarzt 
nach dem Scheitern der ersten Verhandlungen mit dem 
Bevollmächtigten des Hauseigentümers zu unter
breiten.
Sollte sich im Ergebnis der noch durchzuführenden Be
weisaufnahme zeigen, daß die rechtzeitige Behebung 
der Schäden durch das schuldhafte Verhalten des Ver
klagten verhindert worden ist, ist dem Antrag des Klä
gers gemäß § 116 GBA zu entsprechen. Anderenfalls 
wird ihm eine Ausgleichszahlung im Rahmen der Be
stimmungen des § 29 GBA zu bewilligen sein.

§ 6 GGG; §§ 1 Abs. 2, 2 KKO; § 28 AGO.
Werden infolge Umprofilierung Bereiche eines Betrie
bes und mit ihnen die dort gebildeten Konfliktkommis
sionen aufgelöst, so wird für die Werktätigen, die vor 
oder im Zuge der Umprofilierung aus dem Betrieb aus
geschieden sind, nicht ohne weiteres eine andere Kon
fliktkommission des Betriebes zuständig.
BG Karl-Marx-Stadt, Urt. vom 25. Februar 1972 — Kass. 
Arb. 2/72.

Der Kläger war bis September 1956 mit unterschied
lichen Arbeitsaufgaben bei der Verklagten beschäftigt. 
Gegenwärtig ist er als leitender Lehrmeister im VEB E. 
tätig.
Die Bezirksbeschwerdekommission der Verwaltung der 
Sozialversicherung teilte dem Kläger im Juni 1970 mit, 
daß die bei ihm festgestellte Silikose rückwirkend von 
Dezember 1967 an als Berufskrankheit anerkannt wor
den sei und er die entsprechenden Rentenleistungen er
halte.
Im September 1970 forderte der Kläger gemäß § 98 
GBA von der Verklagten Schadenersatz für die Berufs
krankheit. Nach Ablehnung der Forderung wandte sich 
der Kläger im Februar 1971 mit einem Antrag an die 
Konfliktkommission beim Verklagten, ohne die Kon
fliktkommission näher zu bestimmen.
Die BGL der Verklagten teilte dem Kläger hierauf im 
April 1971 mit, daß nach der Änderung der Struktur im 
Betrieb für die Behandlung seines Antrags eine zu
ständige Konfliktkommission nicht mehr bestehe. Da
bei wurde dem Kläger geraten, seine Forderung un 
mittelbar beim örtlich zuständigen Kreisgericht geltent 
zu machen.
Im Juni 1971 erhob der Kläger Klage beim Kreis
gericht. Außerhalb einer mündlichen Verhandlung ver
wies dieses den Rechtsstreit gemäß § 28 AGO an das 
zuständige gesellschaftliche Gericht bei der Verklagten,
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